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6. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 4. Januar 2018

Lottomittelvergabe im Wahlkreis 20

Die Kleine Anfrage 2656 vom 3. November 2017 hat folgenden Wortlaut:

Nach den Regelungen im Thüringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) sind die Überschüsse aus den staatlichen 
Lotterien, nachfolgend Lottomittel genannt, unter anderem zur Förderung von kulturellen, sozialen, umwelt-
schützerischen und sportlichen Zwecken zu verwenden (§ 9 Abs. 3 ThürGlüG). Über die Verteilung der Über-
schüsse aus den staatlichen Lotterien, die in den Landeshaushalt fließen, entscheidet die Landesregierung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Vereine, Institutionen und Verbände aus dem Wahlkreis 20 haben in den Jahren 2015, 2016 und 
2017 Anträge auf Unterstützung durch Lottomittel an die Staatskanzlei, hier sowohl an den Thüringer 
Ministerpräsidenten als auch an den Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie an das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz gestellt (bitte Aufstellung für 
die beiden Bereiche der Staatskanzlei und für das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Na-
turschutz nach Antragsteller, Höhe der Zuwendung und Bestimmungszweck)?

2. Welche dieser Anträge auf Gewährung von Lottomitteln wurden positiv beschieden beziehungsweise 
abgelehnt? Bei Ablehnung, welche Gründe lagen dem jeweils zugrunde?

3. Gibt es noch Anträge auf Gewährung von Lottomitteln von Antragstellern aus dem Wahlkreis 20 für das 
Jahr 2017, über die noch nicht entschieden wurde (bitte nach Ministerium und Antrag aufschlüsseln)?

Das Thüringer Finanzministerium hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 
18. Dezember 2017 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Die Vergabe der sogenannten Lottomittel erfolgt entsprechend der Zweckbindung gemäß § 9 Abs. 3 Thü-
ringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) zur Förderung kultureller, sozialer, umweltschützerischer und sportli-
cher Zwecke. Die Ausreichung erfolgt als Zuwendung nach den §§ 23, 44 der Thüringer Landeshaushalts-
ordnung (ThürLHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

In die Betrachtung über die territoriale Verteilung der Vergabe von Lottomitteln ist ebenso das Antragsauf-
kommen einzubeziehen. Die Anzahl der Zuwendungen, die in eine bestimmte Region gehen, ist auch ab-
hängig von der Anzahl der Anträge, die aus dieser Region bei dem jeweiligen Zuwendungsgeber in den ein-
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zelnen Jahren gestellt werden. Aus den Regionen, in die viele Lottomittel vergeben wurden, sind auch viele 
Anträge zu verzeichnen. Weiterhin ist in die Betrachtung der jeweilige Sitz des Antragstellers einzubezie-
hen. Überregional agierende Vereine und Verbände, die Lottomittel beantragt haben, tauchen in der Statis-
tik dort auf, wo sie ihren Sitz haben, obwohl die Projekte, die durch Lottomittel gefördert werden, überregi-
onal beziehungsweise in anderen Regionen angesiedelt sein können.
Bei der Entscheidung über die Vergabe von Lottomitteln steht der Verwendungszweck im Vordergrund und 
nicht, aus welcher Region der Antragsteller stammt.

Bezüglich der Datenabfrage für das Jahr 2016 darf ich auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage 2072 ver-
weisen.

Zu 1.:
Siehe Anlage zu Frage 1.

Zu 2.:
Siehe Anlage zu Frage 2.

Zu 3.:
Siehe Anlage zu Frage 3.

Taubert 
Ministerin
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Kleine Anfrage 2656 - Lottomittelvergabe im Wahlkreis 20

zu Frage 3

Antragsteller Projekt

2017 TSK Fehlanzeige

2017 TMUEN Fehlanzeige

Anträge im Wahlkreis 20 (Sonneberg II / Hildburghausen II)                                                                                                              
über die noch nicht entschieden wurde                     

Anlage zu Frage 3
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